
360 Z entra le  O rgane  d . s taa t l ichen  Verwaltung

(2) Für die Tätigkeit des Kollegiums sind der Arbeits
plan und die Verordnungen und Beschlüsse des Minister
rates sowie der Arbeitsplan des Ministeriums maßgebend.

(3) Das Kollegium berät den Minister in allen wichtigen 
Fragen, insbesondere über

a) die Vorbereitung und Durchführung von Gesetzen 
der Volkskammer sowie von Verordnungen und Be
schlüssen des Ministerrates;

b) die Aufstellung und Durchführung des Außenhandels
planes als Teil des Volkswirtschaftsplanes der Deut
schen Demokratischen Republik und des Haushalts
planes des Ministeriums;

c) die Aufstellung und Durchführung von Entwicklungs
und Perspektivplänen;

d) die Einführung und systematische Anwendung von 
Neuerermethoden im Ministerium und in den ihm 
unterstellten Außenhandelsunternehmen sowie son
stigen Betrieben und Institutionen;

e) die Aufstellung des Struktur- und Stellenplanes.

§7
Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums

(1) Für die Struktur des Ministeriums gilt der Struktur- 
plan, der der Bestätigung durch den Ministerrat bedarf.

(2) Die kadermäßige Besetzung, Arbeitsverteilung und 
Arbeitsweise des Ministeriums werden im Stellenplan, Ar
beitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung des Mini
steriums geregelt.

(3) Die Grundsätze für die Arbeitsweise der Mitarbeiter 
des Ministeriums ergeben sich aus der Verordnung vom


